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Kraftfahrt-Bundesamt
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Allgemeine Betriebserlaubnis
Nr. 3 0 62/5

für die einachsigen Zugmaschinen -

Typ E 12

Auf Grund des § 20 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StYZO) in der Fassung
vom 6.12.1960 (BGBII S. 897 ) wird der

.r:.'1

Firma Holder KG

in 7067 Grunbach (Kr Waiblingen)

für die obenbezelchnelen,' yon ihr
(

reihenweise zu ferti~enden oder gefertigten Fahrzeuge die Allgemeine Betriebserlaubnis mit folgender
Maßg~be erteilt: (

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Ertaubnisunterlagen genau über-
einstimmen.

Abweichungen von den technischen Angeben, die das Kraftfahrt-Bundesemt
bei der Erteilung dieser Erlaubnis für den genehmigten Typ festgelegt hat,
sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestaHet.
Verstöße gegen diese Bestimmungen führen zum Wid~rruf der Erlaubnis und
werden überdies strafrechtlich verfolgt.
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A. Die Allgemeine Betriebserlaubnis erlischt, wenn sie durch das Kraftfahrt-Bundesamt widerrufen wird
oder ..der:genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausge-
sproch'el,l werden, wenn der Erlaubnisinhaber gegen die mit der Allgemeinen Betriebserlaubnis verbun-
denen Pflichten verstößt, wenn er sich als unzuverlässig erweist oder wenn sich herausstellt, daß der
genehmigte Fahrzeugtyp den Erfordernissen' der Verkehrssicherheit nicht mehr entspricht.

Dos Kraftfohrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsmäßige Ausübung der durch die Allgemeine
Betriebserlaubnis verliehenen Befugnisse nachprüfen oder nachprüfen lassen.

Diese Allgemefne Betriebserlaubnis berechtigt auch zur Ausfertigung von Kraftfahrzeug-.lAfIhBI'I9el"
briefen.

Die mit der Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis verliehenen Befugnisse sind nicht übertrag-
bar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Erlaubnis nicht berührt.

Wird die reihenweise Fertigung der genehmigten Einrichtung endgültig oder für länger als 1 Jahr
eingestellt, so ist das Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich zu benachrichtigen •

Ersatzstücke für verlorene Abdrucke oder Ablichtungen dürfen durch den Inhaber der Allgemeinen
Betriebserlaubnis nur ausgefertigt werden, wenn die für deri Halter des Fahrzeugs örtlich zuständige
Zulassungsstelle bescheinigt hat, daß nach ihren Unterlagen der Betrieb des Fahrzeugs weder wegen
technischer Mängel verboten noch die verloren gemeldete Betriebserlaubnis eingezogen worden ist.
Es genügt auch die Bestätigung eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den
Kraftfahrzeugverkehr, daß das vorgeführte Fahrze;~g noch dem genehmigten Typ entspricht.

Die Allgemeine Betriebserlaubnis erstreckt sich auf die Ausführungen

" • v

.tA" - mit Bereifung 7,.00 - 18 AS,
"B" - mit Bereifung 6,50 - 20 AS.

B. Die Fahrzeuge müssen folgenden Angaben entsprechen: \

Leergewicht: Ausf, "Au 425 kg
Ausf. "BII 445 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 800 kg

Zulässige Achslast: 800 kg

Art der Betriebsbremse: ( ~ mechanisch
I

Höchstgeschwindigkeit: Ausf. tlAn 12,35 km/h
Ausf. ftB" 13,50 km/h

Standgeräusch: 83 dB(A)

Fahrgeräusch. 85 dB::.A)

Anhängekupplung: (Zugeinrichtung) Typ 150 ("V\IV M 129) ,
Maße tiber alles:

Länge: 2500 mm - . '

Breite: 690 mm oder 925 mm

Höhe: Ausf, ttAIf 1445mm
Ausf, "B" ., 1480 mm
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c. Mit dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis ist genehmigt, daß - abweichend von
,

"\,§ 47 stVZO - die Mündung des Auspuffrohres nach links unter einem Winkel
~o,n 900 zur Fahrzeuglängsachse gerichtet ist, ,

'"

§ 53 Abs. 4 StVZO - die Anbauhöhe der Rückstrahler 1160 mm über der Fahr-
bahn beträgt, ,

...-.:::".~::c-'- ».s·
,·F

§ 53 Abs, 5 stVZO - der Abstand desäußersten Endes des Fahrzeugs von der
zur Läg.gsachse senkrechten Ebene, an der sich die rückwärtigen Beleuchtungs-

/'
einrichtungen befinden, größer als 1000 mm ist.

Vor Beginn einer Fahrt auf öffentlichen straßen müssen die ausziehbaren Rückstrahler
in die äußerste Stellung gebracht und dort festgeklemmt werden,

D. Werden Kraftfahrzeugbriefe ausgefertigt, so sind die Fahrzeuge in dem üblichen Zulassungs-
verfahren zu behandeln (§ 18 Abs, 7 stVZO); dabei sind unter "Bemerkungen" die Angaben
zu Buchstabe C. aufzunehmen.

"

pc:;;(
Flensburg. den 9. Oktober 1970

In Vertretung
Hadeler

Beglaubigt:
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Technischer Uberwachungs-Verein Stuttgart e. V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

StuHgart W, BebeIstroße 48
Fernsprecher 60641-45,
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STUTTGART W,
Bebeistroße 48

28.2.19{)1

"

Wgr/Wi.
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Tzpgutaohten
tür cU. • einachsigen Zugmasohinen

(Einachsschlepper) (• E 12
• Kolder GmbH. Grunbaoh, llasohinenfabrik
• Grunbach bei stuttgart " "

jI!7P
der Firma
1n

Das Kraftfahrzeug wird in folgenden Ausführungen hergestellti
Ausführung A I mit Reiten dar Größe 7.00-18 AS

12 PS Dieselmotor luftgekühlt
Höohstge3chwindigkeit v - 12,35 km/h
Ges~tübersetzung i5 • 25,14

-,

mit Reiten der Größe 6,50-20 AS
12 PS Dieselmotor luftgekühli
Höchstgeschwindigkeit y • 13,50 km/h
GeseJIltübersatzung i5 • 25,14

Ausführung B I

---,>-"----------------~----------------------
I. Zu den Angaben des Kraftfahrzeugbriefes.

1. Art des Kraftfahrzeuges. Einachsige Zugmasohine (landwirtsohaft-
liohes Universslgerät)

:

2. FahrgestEtlll
a) Hersteller.

Typ.

3. Antriebsmsechiner
a) Hersteller.

Typ.

Holder GmbH. Grunbach, Yasoh1nenfabr1k,
Grunbach bei Stuttga~t
E 12

Fichtel & Saohs A.G., Schweinfurt
Sachs Diesel 600 L

b) Art. Verbrennungsmaschine .. Diese1ll1otor - .
o} Kraftstoff. Dieselkraftstoff

Zahl der Flaschenanechlüssel -
d) Kurzleistung. 12 PS bei 2200 V/lI1ino

Stundenleistung (bei ElektroMotor). -
e) RubraWIll .608 0011 (tatsäohlicher Hubr-aUIII.)~

OV/7.60. 10000. He 7533 ../.
" ',-
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Aufbau, . ."
.. . '""a) Herete~~er ~

«,

"

'Holder GmbH. Grunbaoh. lla.lSc~inenf'abrikt
GrunbaohbeiStuttgart

b)· Ar~~
c) Zahl

offeIl
der Plätze,

Sit,plätzet entfä.llt, Fahrzeug wirdan Hol.~an-geführt
(e!nsohl.Fahrerplatz) ,. . ....

I '. '

davon Notsitze, -

~) Laderaum,
Länge I

Breit e I

Höhe I

Stehplätze I -
Liegeplätze I .-

-
-
- .

Ladefläohe in m2 bei Kombinat1onskraftwagen. -

I
,. e) Fassungs~ermögen (bei

Kesselwagen) I -
5, Gewichte I Aus!. A ,

a) Leergewioht. 425
Eigen~(Steuer~)Gevicht. ..

I b) Nutzlast!
Auf'lagelast.

0) Zulässiges Gesamtgewioht.

d) Zulässige Aohslasten.

6. Fahrwerk.
a) Art.

,", b) Zahl der Räder.
0) Zahl der angetriebenen

AOhsen.
d) Radstand.

-
~

800

800

Radantrieb
2

1

B

445 kg

-
-.-

SOO kg

BOO kg

;- ./.
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6 ~ Fahrwe'rk.'
e) Art ~e~Bereifung~
f) Mindestgr6Be - bei Zugmaschinen zulässige Gr6Ben -

,.. " '~.

~.

,~

, "
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einfach Luft

der Bereifung.
Ausf~ A

7.00-18 AS, "

B

6~50720 AS

" .
, '

'/
" ;

" '>

7- Art. der Betriebsbremee,

8. AnhängerkuEElung'
Typ.

< Prüfzeichen , ,

9. ZuHtssige Anhängelast.

Anhänger mit Bremsel

Anhä.nger ohne :Bremse,

mechanisch

ja '

150
.M 129

Angabe b,is zur Klärung durch :Bundesverkehrs-
ministerium zurückgestellt.
200 kg (nur landwirtschaftliohe Arbeitsgeräte)

Ausf. A
12,35

13
13,50 km/h

10. HöchstgeschTindigke1tl

11. Geräuschentwicklung.
Standgeräusohl
Fahrgeräu90h.

12. Bemerkungen.
(Nur für Angaben des XBA)

86 DIN-phon
87 ,DIN-phon

z:

.·1•
~--~----~--~~----------------------------------------------.. ' ' .. '.,.



1. Ein Füh'rerscheln ist ilicht' erforderlich, wenn' der EInachsschlepper von
, einem Fußgänger' on Holmen geführt wird. , '. .

" 2. DerTührer elnei:;.Einachsschleppers braucht, wenn er den Einochs-
· schlepper vom Sitz. elnes;,angehängten Fahrzeuges oder einerange-

. ".~,.:.: 'hängten land~.oder:\forstwlrtschaftlichen Arbeitsmaschine .Ienkt; einen

t'~':\'-' '; : .:C'~':,~~t~;~?7~~ii,KI~IS~,4., ,"',,' ,

\' C',',' '•••• .: "'." • ,)C~'iJ'lrit~~'ung und 'Ke'n~zeichnung'.,
t - .~ -". '. .: ; .:,',~~'~;~~"('~,;}J~i.A

,.:... ~ ,', , • "~ I • ." .',

\

.. ':., Die' im' § .18 Abs'.' 2tder:~Sträßeil-Ve;'kehrs"-Zulassungs-Ordnung gewährte
,': i' :<:Ausn~.hme. von ,',dElOl~Xors~hrifte!l' ~ber ~das .;Zulassungsverfa.hren geJten ','-1;
";:.:.,::;:~:::.nur :-fur: EI nac~sschleJ;per .h;,.!iOwelt.,:sle.Jur. lond-. o?er. forstwirtscheffliehe '.e, " ~ ,

': ,:.~:..~. :t.i.:.Zwecke .:verw~ndet;.:vt~rdenll,Der,:.Fahrzeughalter, I~t:nach ...[?tVzol § 1.8 ";j~t.'
'>·i;;i<, ,F Abs., 5':verpfllchtet;~i'dlesen;Abdrucl4"der,.,A"gemelOen -Betriebserlcubnis '. :".:,r
~~~~(~;~~für.j.den.; S~le·p.he~hou.fzub'e~a~re~ ~.u.nd.~iuständigen,: Personen " auf Ver- .;<:· •.JF
,,'c,,' ',.\'a"d~f;;;~~ft~i$.~t;i~l¥(;;!~ (c ,cc' ;,!,"~~~

..

.i,
I

!~.. J f

"'': .

.~. ......' . . ,.'

f

". ../ .•..l\IIerkblatt
, .fü/ de~::B~f~i·e~.~~on·HotDER~E·;-nachsschleppe~n

c '
!.

..~. :-
!,':' ,.: '.•. ~.- .~:.

!,".,' -, ::'.

,.'-:

. ···,A.· Anhängerbetrieb

1. Wir machen darauf oufrnerkscrn, daß neu in Verkehrkommende An-
hänger gemäß StVZO § 18 Abs. 6 bauartgenehmigt sein müssen. Der
Fahrzeughalter ist. nach StVZO § 18 Abs. 5 verpflichtet, diesen Ab-

·druck der Allgemeinen Betriebserlaubnis für den Anhänger aufzube-
wahren und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung aus-
zuhändigen. .

2. Elsenbereifte Fchrzeuqej. die on Einachsschleppern angehängt werden,
müssen gemäß StVZO § 41 Abs. 13 eine ausreichende Bremse haben,
die während der Fahrt leicht bedient werden kann und feststellbar
ist. Dasselbe gilt für eisenbereifte lend- und forstwirtschaftliche
Arbeitsmaschinen hinter' Einachsschleppern, sofern deren leergewicht
das leergewicht des ziehenden Einachsschleppers übersteigt.

3. Der Anhänger hinter dem Einachsschlepper muß im Straßenverkehr
folgende Beleuchtungs- und Blinkanlage haben: 2 rote Schlußleuchten

· gemäß § 53 Abs.3, 2 rote Dreieck-Rückstrahler gemäß § 53 Abs. 4
sowie 2 paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Rückseite gemäß
§ 54 Abs. 4.' . .

B. Führerscheinpflicht
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r Bescheinigung .der Zulasstu1gsstelle <.

. . , ge,nM ~ i8 AbS.2.zlff.}a~:~s~yt.S~,,:;',:··

~Es wird besche~>nl~i/doß:;das b~schrieb~n~" F~b'r~eugde~'-
Vorschriften der Straßen~Verkehrs-Zuio~un9s~p;ctnu~g e'nt;?;
hspricht. ..' ' ." : ' . ~,':~>'.:; .: >;c, .'
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